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Zusammenfassung

Inhalt und Probleme von dem Entwurf des Änderungsgesetzes 
zum koreanischen Verwaltungsprozessgesetz *

Zugleich eine kritische Betrachtung zum Änderungsgesetz für Reform 
und Entwicklung des Verwaltungsprozesses 

Chung, Nam-Chul**
67)

Das koreanische Verwaltungsprozessgesetz (KVwPG) wurde am 24. 8. 1951 

kodifiziert. Es hat bisher mehrmals geändert. Der Regierungsentwurf des 

KVwPG-Änderungsgesetzes vom 30. 3. 2013, ist fast dreißig jahre nach der 

Novellierung des KVwPGs 1984 erfolgt und auch spiegelt sich die Erfolge der 

Bemühungen in Literatur und Rechtsprechung wider. Aber es gibt nicht nur einige 

Unterschiede zwischen dem Regierungsentwurf und dem Entwurf der Kommission 

des Justizministeriums zur Änderung des KVwPG (dem sog. Kommissionsentwurf), 

sondern auch der Regierungsentwurf ist theoretisch nicht problemlos. Vor allem 

sind Begriff und Umfang der neuen Klagebefugnis nicht klar. Des weiteren sind 

in § 12 des Regierungsentwurfs die Klagebefugnis mit dem Rechtsschutzbedürfnis 

identisch gesehen. Der Rechtsschutzbedürfnis nach § 12 Satz 2 des Regierungs- 

entwurfs kann aus meiner Sicht relativ eng ausgelegt. Die Einführung der 

Verpflichtugnsklage in den Regierungsentwurf ist sehr gut, aber es kann trotzdem 

als problematisch angesehen werden dass Feststellungsklage der Rechtswidrigkeit 

der Unterlassung und Anfechtungsklage gegen Ablehnung bestehen noch. Der 

Begriff der Unterlassung ist unnötig und auch strikt. Vorläugier Rechtsschutz des 

Regierungsentwurfs ist unter dem Gesichtpunkt der Rechtsschutz der Bürger noch 

zu verbessern, aber doch das Modell des japanischen Verwaltungsprozessgesetzes 

darf nicht befolgt werden. Aufbau und System des vorläufigen Rechtsschutzes sind 

auch nicht eindeutig. Nach Gegenstand und Klageart muss das Institut des 

vorläufigen Rechtsschutzes in Ordnung gebracht werden. Es ist nicht überzeugend 

* This research was supported by the Sookmyung Women's University Research Grants 2012
** Professor(Dr. jur.) Sookmyung Women's University College of Law
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:

dass die Einwände gegen die Einführung der vorbeugenden Unterlassung mit dem 

Gewaltenteilungsprinzip und der Eigenständigkeit der Verwaltung erhoben sind. 

Darüber hinaus ist ADR (Alternative Dispute Resolution) zu beachten. In Bezug 

darauf ist Rechtgrundlage für Mediation in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu 

stellen.               


